
 

 
Satzung zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für städtische Kin-
dertageseinrichtungen (Gebührensatzung für Kindertageseinrichtungen) 

 

Der Gemeinderat der Stadt Herbolzheim hat auf Grund von § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 2,13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg in der jeweils derzeit gültigen Fassung am 23.04.2024 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Änderung 

 
§ 4 - Benutzungsgebühr der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
städtische Kindertageseinrichtungen vom 06.12.2022 erhält folgende neue Fassung: 

 
§ 4  

Benutzungsgebühr 
 

(3)  Die monatliche Gebühr je Betreuungsplatz beträgt (in Euro) 
 
a) für Kinder über 3 Jahre ab 01.09.2024: 

 

  Regel- VÖ- Ganztag Ganztag  Regel-Kiga VÖ-Kiga 

  Kiga Kiga Villa  Kita am  ab 2J 9M  ab 2J 9M  

      Schindler Fliederweg     

      
(41,75 
Std.) (44,75 Std)     

für das Kind aus einer             

Familie mit einem Kind 162 € 203 € 349 € 379 € 324 € 406 € 
              

für ein Kind aus einer             

Familie mit zwei Kindern 126 € 158 € 306 € 330 € 252 € 316 € 

unter 18 Jahren            
              

für ein Kind aus einer             

Familie mit drei Kindern 85 € 106 € 255 € 274 € 170 € 212 € 

unter 18 Jahren            
              

für ein Kind aus einer             

Familie mit vier und mehr  28 € 35 € 187 € 203 € 56 € 70 € 

Kindern unter 18 Jahren            
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b)  für Kinder unter 3 Jahre in der Kita Glühwürmchen ab 01.09.2024: 

  

 
 
 

c) für Kinder unter 3 Jahre in der Kita am Fliederweg ab 01.09.2024: 
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für das Kind aus einer 670 536 402 539 431 323 424 339 254 462 370 277 385 308 231

Familie mit einem Kind

für ein Kind aus einer 499 399 299 401 321 241 315 252 189 344 275 206 287 230 172

Familie mit zwei 

Kindern unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer 336 269 202 271 217 163 213 170 128 232 186 139 193 154 116

Familie mit drei Kindern

unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer 133 106 80 107 86 64 84 67 50 92 74 55 77 62 46

Familie mit vier und 

mehr Kindern unter 

18 Jahren 

GT I

8,7 Std / T

GT II

7,0 Std / T

VÖ I

5,5 Std / T

VÖ II+III

6,0 Std / T

Halbtags-

gruppe

5,0 Std / T

5 T 4 T 3 T 5 T 4 T 3 T 5 T 4 T 3 T3 T 5 T 4 T 3 T 5 T 4 T

für das Kind aus einer 689 551 413 481 385 289

Familie mit einem Kind

für ein Kind aus einer 513 410 308 358 286 215

Familie mit zwei 

Kindern unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer 346 277 208 242 194 145

Familie mit drei Kindern

unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer

Familie mit vier und 137 110 82 96 77 58

mehr Kindern unter 

18 Jahren 

GT 

8,95 Std / T

VÖ

6,25 Std / T

5 T 4 T 3 T 5 T 4 T 3 T



d) für Kinder über 3 Jahre ab 01.09.2025: 
 

  Regel- VÖ- Ganztag Ganztag  
Regel-
Kiga VÖ-Kiga 

  Kiga Kiga Villa  Kita am  ab 2J 9M  ab 2J 9M  

      
Schind-
ler 

Flieder-
weg     

      (41,75 Std.) (44,75 Std)     

für das Kind aus einer             

Familie mit einem Kind 174 € 218 € 374 € 407 € 348 € 436 € 

              
für ein Kind aus einer             

Familie mit zwei Kindern 134 € 168 € 328 € 354 € 268 € 336 € 

unter 18 Jahren            

              
für ein Kind aus einer             

Familie mit drei Kindern 92 € 115 € 274 € 294 € 184 € 230 € 

unter 18 Jahren            

              
für ein Kind aus einer             

Familie mit vier und mehr  31 € 39 € 201 € 218 € 62 € 78 € 

Kindern unter 18 Jahren            
              

 
 

e) für Kinder unter 3 Jahre in der Kita Glühwürmchen ab 01.09.2025: 
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für das Kind aus einer 719 575 431 579 463 347 455 364 273 496 397 298 413 330 248

Familie mit einem Kind

für ein Kind aus einer 535 428 321 431 345 259 338 270 203 369 295 221 308 246 185

Familie mit zwei 

Kindern unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer 361 289 217 291 233 175 228 182 137 249 199 149 208 166 125

Familie mit drei Kindern

unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer 142 114 85 114 91 68 90 72 54 98 78 59 82 66 49

Familie mit vier und 

mehr Kindern unter 

18 Jahren 

5 T 4 T

Halbtags-

gruppe

5,0 Std / T

5 T 4 T 3 T 5 T 4 T

GT I

8,7 Std / T

3 T3 T 5 T3 T 5 T 4 T

GT II

7,0 Std / T

VÖ I

5,5 Std / T

VÖ II+III

6,0 Std / T

4 T 3 T



f) für Kinder unter 3 Jahre in der Kita am Fliederweg ab 01.09.2025: 
 

 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2024 in Kraft.  
 
 
Herbolzheim, den 23.04.2024 
 
 
 
Thomas Gedemer 
Bürgermeister 
 

 

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung:  

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens-oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, gilt sie gem. § 4 Abs.4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen, wenn die Verletzung nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Stadt Herbolzheim 
geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
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für das Kind aus einer 740 592 444 517 414 310

Familie mit einem Kind

für ein Kind aus einer 550 440 330 384 307 230

Familie mit zwei 

Kindern unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer 371 297 223 259 207 155

Familie mit drei Kindern

unter 18 Jahren

für ein Kind aus einer

Familie mit vier und 146 117 88 102 82 61

mehr Kindern unter 

18 Jahren 

GT 

8,95 Std / T

VÖ

6,25 Std / T

5 T 4 T 3 T 5 T 4 T 3 T


